
 

 

 

 

 

 Mitteilung Nr. 200 
 

 

 

An die Mitglieder der Ausgleichskasse für das 

schweizerische Bankgewerbe 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zürich, im Dezember 2017 
 
 
 

Informationen und Änderungen per 1. Januar 2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Nachstehend finden Sie wichtige Informationen und Änderungen im Bereich der 1. Säule 
AHV/IV/EO/ALV und Familienzulagen per 1. Januar 2018. 
 
 

1. Beitragssätze ab 1. Januar 2018 
 

1.1 AHV/IV/EO/ALV-Beitragssätze / Mindestbeitrag 
 
Der paritätische Beitragssatz an die AHV/IV/EO von 10,25% bleibt unverändert. Davon tragen 
die Arbeitgebenden und die Arbeitnehmenden je die Hälfte, d.h. 5,125%. 
 
Die paritätischen Beitragssätze an die Arbeitslosenversicherung (ALV) 2,2% bis zu einem Lohn 
von  Fr. 148‘200.- pro Jahr (Fr. 12‘350.- pro Monat) sowie 1,0% über einem Lohn von Fr. 148‘200.- 
pro Jahr (Fr. 12‘350.- pro Monat) bleiben unverändert. Davon tragen die Arbeitgebenden und die 
Arbeitnehmenden je die Hälfte. 
 
Der jährliche AHV/IV/EO-Mindestbeitrag von Fr. 478.- bleibt unverändert. 
 
 

1.2 Beitragssätze Familienausgleichskasse Banken  
 
Die Familienausgleichskasse Banken ist in 24 Kantonen der Schweiz (ohne Tessin und Genf) 
tätig. 
 
Die FAK-Beitragssätze der Arbeitgebenden pro Kanton für das Jahr 2018 finden Sie auf unserer 
Internet-Seite www.ak-banken.ch. 

http://www.ak-banken.ch/
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Wir bitten Sie zu beachten, dass in den nachfolgenden Kantonen der Beitragssatz per 1. Januar 
2018 wie folgt angepasst wird: 
 
Kanton Bern  bisher: 1,20%  neu: 1,15% 
Kanton Solothurn  bisher: 1,40%  neu: 1,30% 
Kanton St. Gallen  bisher: 1,20%  neu: 1,15% 
Kanton Graubünden  bisher: 1,30%  neu: 1,35% 
Kanton Wallis  bisher: 3,40%  neu: 3,20% 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass in den FAK-Beitragssätzen die jeweiligen kantonalen Fonds sowie 
die Abgabe an einen möglichen kantonalen Lastenausgleich enthalten sind. 
 
 

1.3 Beitragssatz Mutterschaftsversicherung Genf  
 
Der bisherige Beitragssatz von 0,082% wird auf 0,092 % erhöht. 
 
 

1.4 Beitragssatz Berufsbildungsfonds Tessin  
 
Der bisherige Beitragssatz von 0,095% bleibt unverändert.  
 
 

1.5 Beitragssatz Berufsbildungsfonds im Kanton Zürich (BBF)  
 
Der Beitragssatz für das Jahr 2017 bleibt unverändert 0,1%. 
 
Der geschuldete Betrag an den Berufsbildungsfonds für das Jahr 2017 wird den unter-
stellten Betrieben mit der Jahresabrechnung in Rechnung gestellt. Da während des Jahres 
keine Akontobeiträge im «insiteWeb» abgerechnet wurden, ergibt sich bei der Jahresabrechnung 
voraussichtlich eine Differenz zu unseren Gunsten. Um unnötige Verzugszinsen zu vermeiden, 
bitten wir Sie darauf zu achten, dass die Einreichung der Lohnbescheinigung 2017 termingerecht 
erfolgt. 
 
 

1.6 Beitragssatz Verwaltungskosten 2018 
 
Der Vorstand der Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe hat entschieden, den 
Verwaltungskosten-Ansatz  für Arbeitgeber von 0,20 % auf 0,25 % zu erhöhen. Die bisherigen 
Verwaltungskosten-Ansätze für die Selbständigerwerbenden (0,25 %) und die Nichterwerbstätigen 
(3,00 %) bleiben unverändert. 
 

 
Verwaltungskosten-Ansatz für Arbeitgeber: bisher: 0,20%  neu: 0,25% 
 

 
 

1.7 Anpassung des «insiteWeb» für 2018 
 
Die jeweiligen Anpassungen der Beitragssätze werden im «insiteWeb» per 1. Januar 2018  
vorgenommen. Für die Deklaration der Lohnsumme für den Monat Januar 2018 wird Ihnen das 
«insiteWeb» erstmals ab Montag, den 22. Januar 2018 wieder zur Verfügung stehen. 
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2. Einreichung der elektronischen Jahreslohnbescheinigung 2017 über  
    unser «insiteWeb»  
 
Die Jahreslohnbescheinigung für das Jahr 2017 steht Ihnen in unserem «insiteWeb» ab    
sofort zur Verfügung. Alle Lohnbescheinigungen müssen elektronisch an uns übermittelt werden. 
Die Zustellung von ausgedruckten oder von Hand ausgefüllten Lohnbescheinigungen ist nicht 
möglich. 
 
Die Weisungen über die obligatorische elektronische Übermittlung der Lohnbescheinigungen 
(Jahreslohnbescheinigungen 2017 und zusätzlicher separater Lohnbescheinigungen) erhalten Sie 
in der Beilage. Weitere Unterlagen, wie das aktualisierte Benutzerhandbuch «insiteWeb» sowie die 
Excel-Vorlage der Lohnbescheinigung finden Sie auf unserer Webseite www.ak-banken.ch unter 
der Rubrik «Informationen Lohnbescheinigung». 
 
 
 

3. Abrechnung der Familienzulagen des Jahres 2017 
 
Damit alle Familienzulagen-Ansprüche des Jahres 2017 in die Jahresabrechnung 2017 mitein-
bezogen werden können, bitten wir Sie, unserer Abteilung Familienzulagen die «XML-Datei» der 
Familienzulagen-Bezüger für den Monat Dezember 2017 bis spätestens Ende Dezember 2017 
zuzustellen (siehe Mitteilung Nr. 199 vom November 2017).   
 
 
 

4. Familienzulagen-Leistungen ab 1. Januar 2018 
 
Gemäss unseren heutigen Kenntnissen verändert sich die Höhe der Familienzulagen bzw. der 
Geburts- und Adoptionszulage für das Jahr 2018 lediglich im folgenden Kanton: 
 
Kanton Jura 
 
Kinderzulage: unverändert  Fr.  250.- pro Monat 
Ausbildungszulage:  unverändert  Fr.  300.- pro Monat 
 
Geburts- und Adoptionszulage: bisher: Fr. 850.-  neu: Fr.  1‘500.- pro Monat 
 
 
Falls durch weitere Kantonsregierungen vor dem Jahresende noch kurzfristige  
Anpassungen im Bereich der Familienzulagen vorgenommen werden, informieren wir Sie 
umgehend. 
 
 
 

5. Überarbeitete Auflage des Familienzulagen-Handbuches 
 
Das Familienzulagen-Handbuch der Familienausgleichskasse Banken wird per 1. Januar 2018 
überarbeitet und ergänzt. 
 
Die neue Version – 10. Auflage per 1. Januar 2018 sowie eine Liste «Änderungen Handbuch  
10. Auflage» – werden wir in der 1. Januarwoche auf unserer Internet-Seite der Familienaus-
gleichskasse Banken aufschalten.  
 
 

http://www.ak-banken.ch/
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6. Rückverteilung der CO2-Abgabe durch die Ausgleichskassen an die 
 Wirtschaft (WRC) 
 
Gemäss Weisungen betreffend die Rückverteilung der CO2-Abgabe durch die Ausgleichskassen 
an die Wirtschaft (WRC) wird die Rückverteilung durch die Ausgleichskasse für das schweizeri-
sche Bankgewerbe, analog dem Vorjahr, in Form einer separaten Auszahlung ausgerichtet. 
 
Die Rückverteilung für das Jahr 2017 wird neu nicht mehr im Juni 2018, sondern im  
September 2018 vorgenommen. Wir werden Sie wiederum rechtzeitig über die notwendigen  
Details orientieren. 
 
 
 

7. Verarbeitung Ein- und Austrittsmeldungen im «insiteWeb»  
 
Auf vielseitigen Wunsch unserer Mitglieder können die Ein- und Austrittmeldungen im «insiteWeb» 
neu auch im Journal ausgedruckt werden. Normalerweise sollten die Bestätigungen am Folgetag 
der An- resp. Abmeldungen im «insiteWeb», spätestens jedoch am übernächsten Tag, im Journal 
ersichtlich sein. 
 
Eine Zustellung in Papierform ist ab 1. Januar 2018 nicht mehr vorgesehen. 
 
 
 

8. Wechsel des Kassenleiters per 1. Januar 2018 
 
Nach 12 Jahren Tätigkeit als Leiter unserer AHV-Ausgleichskasse tritt Herr Daniel Cerf per Ende 
Dezember 2017 altershalber von seinen Funktionen zurück.  
 
Zum Nachfolger per 1. Januar 2018 hat der Kassenvorstand Herr Roger Holzer ernannt. Herr  
Holzer verfügt über einen Bachelor in Betriebsökonomie und bildete sich mit dem Executive Master 
in Public Administration weiter. Sein ausgewiesenes Fachwissen eignete er sich unter anderem  
als Auditor bei Ernst & Young AG an und als Stellvertretender Sektionschef bei der Zentralen Aus-
gleichsstelle in Genf. Seit 1. Januar 2014 steht er der Ausgleichskasse der Aargauischen Industrie- 
und Handelskammer vor. 
 
Der Kassenvorstand dankt Herrn Daniel Cerf für das langjährige, grosse Engagement und die 
wertvolle Arbeit und wünscht Herrn Roger Holzer alles Gute und einen erfolgreichen Start für seine 
neue anspruchsvolle Tätigkeit. 
 
 
 

9. Merkblätter gültig ab 1. Januar 2018 
 
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass alle ab Januar 2018 gültigen Merkblätter auf der Internet-
Seite der AHV/IV im PDF-Format zur Verfügung stehen: 
 
 https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Merkblätter 
 
Das Merkblatt über Änderungen auf den 1. Januar 2018 wird dieses Jahr aufgrund geringfügiger 
Änderungen nicht publiziert. 
 
 

https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Merkblätter
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Diese Mitglieder-Information werden wir auch auf unserer Internet-Seite www.ak-banken.ch unter 
der Rubrik «Mitglieder-Informationen» publizieren. 
 
 
Für zusätzliche Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ausgleichskasse für das 
schweizerische Bankgewerbe 
 
 
Daniel Cerf  Maria Golia 
Kassenleiter  Abteilungsleiterin-Stv. Beiträge 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
erwähnt 

http://www.ak-banken.ch/

